B ambratec’ Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

FARBVERTIEFER FS

Nummer der Fassung: 1.0 Erste Fassung: 18.12.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname FARBVERTIEFER FS

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Pflegemittel
Impragniermittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
ambratec GmbH Telefon: +49 6131 58 393 0
Carl-Zeiss-Str. 33 E-Mail: info@ambratec.de
55129 Mainz-Hechtsheim Webseite: www.ambratec.de

Deutschland

E-Mail (sachkundige Person) sdb@csb-compliance.com

Bitte verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht um aktuelle Sicherheitsdatenblatter anzufordern. Wen-
den Sie sich in diesen Fallen bitte direkt an ambratec GmbH.

1.4 Notrufnummer

Giftnotzentrale

Telefon
Deutschland Giftnotruf Mainz +49 (0) 6131-19240 (Deutsch / Eng-
Giftinformationszentrum der Lander Rheinland-Pfalz lish)
und Hessen

Wie oben angegeben oder nachstgelegene Giftinformationszentrale.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung
Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-
schnitt und -kategorie weis
2.6 entztndbare FlUssigkeiten 3 Flam. Lig. 3 H226
3.10 Aspirationsgefahr 1 Asp. Tox. 1 H304
4.1C gewassergefahrdend (chronische aquatische 2 Aquatic Chronic 2 H411
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2.2

Einstufung

Ab-
schnitt

Gefahrenklasse

Gefahrenklasse Gefahrenhin-
und -kategorie weis

Kategorie

Toxizitat)

Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt

Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Ziindquellen entziindet werden.
Ein Verschutten und Loschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser fuhren.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort

Piktogramme

GHS02, GHS08, GHS09

Gefahrenhinweise
H226
H304
H411

Sicherheitshinweise
P101

P102
P210

P233
P271
P273
P301+P310
P331
P391
P403+P235
P405
P501

Gefahr

Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett be-
reithalten.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Behalter dicht verschlossen halten.

Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeifthren.

Verschittete Mengen aufnehmen.

An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung
zufhren.
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Erganzende Gefahrenmerkmale

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Kindergesicherter Verschluss ja
Ertastbares (fiihlbares) Warnzeichen ja

Kohlenwasserstoffe, C10-C12, Isoalkane, <2% Aro-
maten

Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt,
schwer

WeilRes Mineraloel (Petroleum)

Gefdhrliche Bestandteile zur Kennzeichnung

Zusatzliche Kennzeichnungsvorschriften siehe Abschnitt 15 des Sicherheitsdatenblatts

23 Sonstige Gefahren

Dampfe kdnnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht relevant (Gemisch).
3.2 Gemische

Beschreibung des Gemischs

Gefdhrliche Bestandteile
Stoffname Identifikator Einstufung gem. GHS Piktogramme Anm.
Kohlenwasserstoffe, EG-Nr. 50-75 Flam. Lig. 3/ H226
C10-C12, Isoalkane, 923-037-2 Asp. Tox. 1/ H304
<2% Aromaten Aquatic Chronic 2 / H411
REACH Reg.-Nr. EUH066
01-2119471991-
29-XXXX
Naphtha (Erddl), mit CAS-Nr. 5-15 Flam. Lig. 3/ H226 P(b)
Wasserstoff behan- 64742-48-9 STOT SE 3/ H336
delt, schwer Asp. Tox. 1/ H304
EG-Nr. EUH066
265-150-3
Index-Nr.
649-327-00-6
REACH Reg.-Nr.
01-2119463258-
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Gefahrliche Bestandteile

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme Anm.
33
Weiles Mineraloel CAS-Nr. 1-<5 Asp. Tox. 1/ H304 @ -
(Petroleum) 8042-47-5
EG-Nr.
232-455-8

REACH Reg.-Nr.
01-2119487078-
27-XXXX

Anm.

P(b): Eine Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht erforderlich. Der Stoff enthalt weniger als 0,1 Ge-
wichtsprozent Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7). Ist der Stoff nicht als karzinogen eingestuft, so sind zumindest die
Sicherheitshinweise (102-)260-262-301 + 310-331 anzuwenden

Anmerkungen
Voller Wortlaut der H-Satze in ABSCHNITT 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Selbstschutz des Ersthelfers.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

FUr Frischluft sorgen.

Mund-zu-Mund-Beatmung vermeiden. Alternative Beatmungsmethoden anwenden, vorzugsweise
Sauerstoff- oder Druckluft-Beatmungsgerate.

Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
Malinahmen einleiten.

Nach Kontakt mit der Haut

Mit viel Wasser und Seife waschen.

Nach Beriihrung mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
Bei anhaltender Augenreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeiftihren.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Unbedingt Arzt hinzuziehen.
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Hinweise fiir den Arzt

Keine.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Tod durch Aspiration.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren. Kann allergische Hautreaktionen
verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nachtragliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenddem.

ABSCHNITT 5: MaBBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Léschmittel

Spruhwasser, alkoholbestandiger Schaum, Feuerléschpulver, Kohlendioxid (CO,)

Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.

Bei unzureichender Bellftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentztindlicher

Dampf-/Luft-Gemische méglich.

Losemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich Gber dem Boden aus.

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der LUftung nicht erfasst sind, z.B. unbeluftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanale, Keller und

Schachte.

Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO,), Pyrolyseprodukte, toxisch

5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung

Behalter mit Sprihwasser kihlen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Léschwasser nicht in Kandle und Gewasser gelangen lassen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmaRnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgerat (autonomes Atemgerat, EN 133)

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausrustungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht far Notfalle geschultes Personal
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6.2

6.3

6.4

Personen in Sicherheit bringen.

Den betroffenen Bereich beliften.

Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlie8lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmaRnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zurtckhalten und entsorgen.
Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behdrde benachrichtigen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

Einrichten von Sperren.
Abdecken der Kanalisationen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Verschuttete Mengen aufnehmen.

Absorbierende Stoffe (Sand, Kieselgur, Saurebindemittel, Universalbindemittel, SGgemehl, usw.).
Geeignete Riickhaltetechniken

Einsatz adsorbierender Materialien.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Persdnliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

BerUhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampf/Aerosol nicht einatmen.

MaRnahmen zur Verhinderung von Brénden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer 6rtlichen und generellen Luftung.

Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

MaRBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Wegen Explosionsgefahr Eindringen der Dampfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern.
Behalter und zu beflllende Anlage erden.

Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Liftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
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Spezifische Hinweise/Angaben

Mit dem Vorhandensein von brennbaren Stoffen oder Gemischen ist in Bereichen zu rechnen, die von
der LUftung nicht erfasst sind, z.B. unbelliftete tief liegende Bereiche, wie Gruben, Kanéle, Keller und
Schachte.

Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft ein explosionsfahiges
Gemisch.

Dampfe kdnnen zusammen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

MaBnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallent-
sorgung zufuhren.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten

Explosionsfahige Atmosphéaren

Behalter dicht geschlossen an einem gut geltfteten Ort aufbewahren.
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

Kahl halten.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.

MalRinahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Behalter und zu beflllende Anlage erden.

Vor Sonnenbestrahlung schitzen.

Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.

Gegen dul3ere Einwirkungen schiitzen, wie

Hitze

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Anforderungen an die Beliiftung

Sicherstellen einer ausreichenden Beluftung.

Spezielle Anforderungen an Lagerrdume oder -behalter

Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
Kahl halten.

Geeignete Verpackung

Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal3 ADR) verwendet werden.
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7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Giberwachende Parameter

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMW SMW KzZwW KZW

tifika- [ppm] [mg/m:] [ppm] [mg/m:]
tor

DE Kohlenwasser- - AGW - 300 - 600 - TRGS 900
stoffgemische,
Verwendung als
Losemittel (Lose-
mittelkohlenwas-
serstoffe), addi-
tiv-frei, Fraktio-
nen (RCP-Grup-
pen): C9-C14 Ali-

phaten
DE Naphtha (Erddl), 64742- MAK 50 300 100 600 - DFG
mit Wasserstoff 48-9
behandelte,
schwere
DE WeilRes Mineraldl | 8042-47- AGW - 5 - 20 r,Y TRGS 900
(Erdol) 5
DE Weil36l, pharma- | 8042-47- MAK - 5 - 20 r DFG
zeutisch 5
Hinweis
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fUr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, auf eine Dau-
er von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)
r alveolengangige Fraktion
SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berech-
net fur einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)
Y ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen

Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden

Fiir die menschliche Gesundheit maf3gebliche Werte

Relevante DNEL von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel-  Schutzziel, Ex- Verwendungin Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
Weiles Mineraloel 8042-47-5 DNEL 164,6 Mensch, inhala- | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
(Petroleum) mg/m3 tiv dustrie) mische Wirkun-
gen
WeiRes Mineraloel 8042-47-5 DNEL 2171 Mensch, dermal | Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
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Relevante DNEL von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel-  Schutzziel, Ex- Verwendungin Expositionsdau-
punkt lenwert positionsweg er
(Petroleum) mg/kg dustrie) mische Wirkun-
KG/Tag gen
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Verwendung einer Ortlichen und generellen Liftung.

Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)

Handschutz

Schutzhandschuhe

Material Materialstarke Durchbruchszeit des Handschuh-

materials

NBR: Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

FKM: Fluorelastomer, Fluorkautschuk - -

PVC: Polyvinylchlorid

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprafen.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Kérperschutz

Schutzkleidung gegen flissige Chemikalien.
(EN 13832, EN 340, EN 13034, EN 14605).

Atemschutz

Bei unzureichender Beltftung Atemschutz tragen.
Typ: A-P2 (Kombinationsfilter fur Partikel und organische Gase und Dampfe, Kennfarbe: Braun/WeiR).
(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand flussig
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9.2

Farbe

Geruch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze

Flammpunkt

Ziundtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Kinematische Viskositét
Dynamische Viskositét
Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte

Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften

Sonstige Angaben
Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

Reaktivitat

klar

mild
aromatisch

nicht bestimmt

160-174°C

entziindbare Flussigkeit gemal GHS-Kriterien
0,7 Vol.-% - 6 Vol.-%

36,5 °C
(DIN EN ISO 3679)

nicht bestimmt
nicht relevant

nicht bestimmt
<20,5 ™™/ bei 40 °C

nicht bestimmt

unloslich

nicht bestimmt

nicht bestimmt

0,773 Ycim

zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen
vor

nicht relevant
(flussig)

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

Dieses Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv.
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Bei Erwarmung:

Entziindungsgefahr.

10.2  Chemische Stabilitat
Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3  Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei unzureichender Belliftung und/oder bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf-/Luft-Gemische méglich.

104  Zuvermeidende Bedingungen

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhal-
ten. Nicht rauchen.
MaRBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
10.5 Unvertragliche Materialien

starkes Oxidationsmittel

10.6  Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschitten und Erwdarmung entstehen, sind nicht bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufungsverfahren

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
Gemischbestandteile (Additivitatsformel).

Einstufung gemaf GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.
Die Kriterien fur die Einstufung in diese Gefahrenklasse sind nicht erfullt.

Akute Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Exposi- End- Spezies Methode Quelle
tions- punkt
weg

Kohlenwasserstoffe, - oral LDO >5.000 Ratte OECD Guide- ECHA

C10-C12, Isoalkane, <2% M9/kg line 401
Aromaten

Kohlenwasserstoffe, - dermal LD50 >2.200 - Kanin- - ECHA

C10-C12, Isoalkane, <2% 2.500 M9 chen

Deutschland: de Seite: 11/ 23



FARBVERTIEFER FS

Nummer der Fassung: 1.0

Erste Fassung: 18.12.2025

Akute Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Exposi- Spezies Methode Quelle
tions-
weg
Aromaten /kg
Kohlenwasserstoffe, - inhalativ: LC50 >5.600 Ratte OECD Guide- ECHA
C10-C12, Isoalkane, <2% Staub/N M9/ 3/4h line 403
Aromaten ebel
Naphtha (Erddl), mit 64742-48-9 oral LD50 >5.000 Ratte OECD Guide- ECHA
Wasserstoff behandelt, M9/kg line 401
schwer
Naphtha (Erdél), mit 64742-48-9 | dermal LD50 >2.000 Kanin- | OECD Guide- ECHA
Wasserstoff behandelt, M9/xg chen line 402
schwer
Naphtha (Erdol), mit 64742-48-9 | inhalativ: LC50 >5.610 Ratte OECD Guide- ECHA
Wasserstoff behandelt, Dampf MY/ na/4h line 403
schwer
WeilRes Mineraloel (Pe- 8042-47-5 oral LDO >5.000 Ratte OECD Guide- ECHA
troleum) M9/kg line 401
Weiltes Mineraloel (Pe- 8042-47-5 dermal LDO >2.000 Kanin- OECD Guide- ECHA
troleum) M9/kg chen line 402
WeilRes Mineraloel (Pe- 8042-47-5 | inhalativ: LCO >5 MYy, Ratte OECD Guide- ECHA
troleum) Staub/N /4h line 403
ebel
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung der Atemwege
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Keimzellmutagenitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Karzinogenitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Aspirationsgefahr

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Sonstige Angaben

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

11.2  Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Exposi- Wert Spezies Methode
tions-
dauer
Kohlenwasser- - LL50 9% h >1.000 M9/, | Regenbogenfo- | OECD Gui- ECHA
stoffe, C10-C12, relle (On- deline 203
Isoalkane, <2% corhynchus
Aromaten mykiss)
Kohlenwasser- - LL50 48 h >1.000 M9/, | Chaetogamma- | EPA OPPTS ECHA
stoffe, C10-C12, rus marinus 850.1020
Isoalkane, <2%
Aromaten
Kohlenwasser- - EL50 48 h >1.000 M9/ Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
stoffe, C10-C12, gna deline 202
Isoalkane, <2%
Aromaten
Kohlenwasser- - EL50 72 h >1.000 MYy, Alge (Pseudo- OECD Gui- ECHA
stoffe, C10-C12, kirchneriella deline 201
Isoalkane, <2% subcapitata)
Aromaten
Naphtha (Erd- | 64742-48-9 LL50 9% h 8,2 M9y, amerikanische | EPA 66013- ECHA
ol), mit Wasser- Elritze (Pime- 75-009
stoff behan- phales prome-
delt, schwer las)
Naphtha (Erd- | 64742-48-9 EL50 48 h 4,5M9y, Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
ol), mit Wasser- gna deline 202
stoff behan-
delt, schwer
Naphtha (Erd- 64742-48-9 EL50 72 h 3,1M9y Alge (Pseudo- OECD 201 ECHA
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Stoffname Wert

Endpunkt

Exposi-
tions-
dauer

Spezies

Methode

6l), mit Wasser-

kirchneriella

stoff behan- subcapitata)
delt, schwer
WeilRes Minera- | 8042-47-5 LL50 9% h >100 M9y, Regenbogenfo- | OECD Gui- | ECHA Chem
loel (Petrole- relle (On- deline 203
um) corhynchus
mykiss)
WeilBes Minera- | 8042-47-5 LL50 48 h >100 M9y, Daphnia ma- OECD Gui- | ECHA Chem
loel (Petrole- gna deline 202
um)

(Chronische) aquatische Toxizitét

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Exposi- Spezies Methode
tions-
dauer
Kohlenwasser- - EL50 21d >1 MYy, Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
stoffe, C10-C12, gna deline 211
Isoalkane, <2%
Aromaten
Kohlenwasser- - NOELR 21d <1 M9y, Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
stoffe, C10-C12, gna deline 211
Isoalkane, <2%
Aromaten
Kohlenwasser- - NOELR 72h 1.000 M9y, Alge (Pseudo- OECD Gui- ECHA
stoffe, C10-C12, kirchneriella deline 201
Isoalkane, <2% subcapitata)
Aromaten
Naphtha (Erd- | 64742-48-9 EL50 21d 10 M9y Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
ol), mit Wasser- gna deline 211
stoff behan-
delt, schwer
Naphtha (Erd- | 64742-48-9 NOELR 21d 2,6 M9/, Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
ol), mit Wasser- gna deline 211
stoff behan-
delt, schwer
WeiRes Minera- | 8042-47-5 LOEL 93d <2.000 M9/ | Mikroorganis- - ECHA
loel (Petrole- kg men
um)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Es liegen keine Prufdaten fur das komplette Gemisch vor.
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Abbaubarkeit von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Prozess Abbaurate Zeit Methode Quelle

Kohlenwas- - Sauerstoffver- 31,3-41,7% 28d OECD Guideli- ECHA
serstoffe, C10- brauch ne 301 F
C12, Isoalka-
ne, <2% Aro-
maten

Kohlenwas- - Kohlendioxid- 0% 3d - ECHA
serstoffe, C10- bildung
C12, Isoalka-
ne, <2% Aro-
maten

Persistenz

Es liegen keine Daten vor.

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen

Stoffname

Kohlenwasserstoffe, C10- - - >1,99-<6,73
C12, Isoalkane, <2% Aro-
maten

Mobilitat im Boden

Es liegen keine Daten vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Andere schédliche Wirkungen

Es liegen keine Daten vor.

Anmerkungen

Wassergefahrdungsklasse, WGK: 1.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131

Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
Fir die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kdénnen einer Verwertung zugefihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Einschlagige Rechtsvorschriften tiber Abfall

Richtlinie 2008/98/EG liber Abfalle:

Die gefahrenrelevanten Eigenschaften wurden fur das ungebrauchte Produkt ermittelt.

HP 3, HP 5, HP 14

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI
Transportgefahrenklassen
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Verpackungsgruppe
ADR/RID/ADN

IMDG-Code

ICAO-TI

Umweltgefahren

Umweltgefédhrdender Stoff (aquatische Umwelt)

Besondere VorsichtsmafBRnahmen fiir den
Verwender

Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten

UN3295
UN3295

UN3295

KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Hydrocarbons, liquid, n.o.s.

111
I
I
gewassergefahrdend

Kohlenwasserstoffe, C10-C12, Isoalkane, <2% Aro-
maten

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beforderung geféhrlicher Giiter auf Stra3e, Schiene oder Binnenwasserstral3en
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(ADR/RID/ADN) Zusatzliche Angaben

Vermerke im Beférderungspapier UN3295, KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG,
N.A.G., 3, III, (D/E), umweltgefahrdend

Klassifizierungscode F1

Gefahrzettel 3, Fisch und Baum

4

Umweltgefahren ja
(gewassergefahrdend)

Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5L

Beforderungskategorie (BK) 3

Tunnelbeschréankungscode (TBC) D/E

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 30

Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefihrlicher Giiter
auf BinnenwasserstraRen (ADN) Zusatzliche Angaben

Anzahl der Kegel/blauen Lichter 0

Internationaler Code fiir die Beforderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)
Zusatzliche Angaben

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja
(gewassergefahrdend)

Gefahrzettel 3, Fisch und Baum

4

Sondervorschriften (SV) 223

Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5L

EmS F-E, S-D

Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) Zusatzliche Angaben

Umweltgefahren ja
(gewassergefahrdend)
Gefahrzettel 3
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Sondervorschriften (SV) A3
Freigestellte Mengen (EQ) E1
Begrenzte Mengen (LQ) 10L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Beschrankungen gemaf3 REACH, Anhang XVII

Name It. Verzeichnis CAS-Nr. Beschrankung

FARBVERTIEFER FS dieses Produkt erfiillt die Kriterien fir - R3
die Einstufung gemaR der Verordnung
Nr. 1272/2008/EG

Kohlenwasserstoffe, C10-C12, Isoalka- entztndbar / selbstentzindlich (pyro- - R40
ne, <2% Aromaten phor)
Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff be- entztndbar / selbstentzindlich (pyro- - R40
handelt, schwer phor)
Legende
R3 1. DUrfen nicht verwendet werden

- in Dekorationsgegenstanden, die zur Erzeugung von Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in
Stimmungslampen und Aschenbechern, bestimmt sind;

- in Scherzspielen;

- in Spielen flr einen oder mehrere Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur
Dekoration, bestimmt sind.

2. Erzeugnisse, die die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfullen, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden.

3. Diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auer aus steuerlichen Griinden —
und/oder ein Parfim enthalten, sofern

— sie als fir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet
werden kénnen und

— deren Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und die mit H304 gekennzeichnet sind.

4. Fur die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht
werden, es sei denn, sie erfillen die vom Europaischen Komitee fir Normung (CEN) verabschiedete europdische
Norm fiir dekorative Ollampen (EN 14059).

5. Unbeschadet der Durchfuhrung anderer Unionsbestimmungen tber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher, dass folgende An-
forderungen erfullt sind:

a) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampendle tragen gut
sichtbar, leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Flissigkeit geftillte Lampen sind fir Kin-
der unzuganglich aufzubewahren’; sowie ab dem 1. Dezember 2010: ,Bereits ein kleiner Schluck Lampendl —
oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge
fihren’;

b) fliissige Grillanziinder, die mit H304 gekennzeichnet und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmt
sind, tragen ab dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Bereits ein kleiner
Schluck flussiger Grillanziinder kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fihren’;
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Legende
) Mit H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle und Grillan-
zunder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen undurchsichtigen Behaltern mit héchstens 1 Liter Fill-
menge abgepackt.

R40 1. Durfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die dazu bestimmt sind, fur
Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit abgegeben zu werden, wie z. B. fir
- Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fir Festlichkeiten,
- kiinstlichen Schnee und Reif,
- unanstandige Gerausche,
- Luftschlangen,
- Scherzexkremente,
- Horntdne fur Vergniigungen,
- Schdume und Flocken zu Dekorationszwecken,
- kiinstliche Spinnweben,
- Stinkbomben.
2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften auf dem Gebiet der Einstufung, Ver-
packung und Etikettierung von Stoffen muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die
Verpackung der oben genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender Auf-
schrift versehen ist:
.Nur fur gewerbliche Anwender”.
3. Abweichend davon gelten die Absatze 1 und 2 nicht fir die in Artikel 8 Absatz 1 a der Richtlinie 75/324/EWG
des Rates (2) genannten Aerosolpackungen.
4. Diein Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie den
dort aufgefihrten Anforderungen entsprechen.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC -
Kandidatenliste

Kein Bestandteil ist gelistet.

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die An-  Anm.

wendung in Betrieben der unteren und
oberen Klasse

E2 Umweltgefahren (gewassergefahrdend, Kat. 2) 200 500 57)
P5c entzundbare Flussigkeiten (Kat. 2, 3) 5.000 50.000 51)
Hinweis

51) entzundbare Flussigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b

57) gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2
Richtlinie lGiber Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)

VOC-Gehalt 96 %

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten (RoHS)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung tiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fir
Explosivstoffe
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15.2

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren (ODS)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (PIC)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung Uber persistente organische Schadstoffe (POP)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1
- Einstufung nach Anhang 1 (AwSV)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Konz. Massen- Massenkon-  Hinweis
strom zentration
5.2.5 organische Stoffe - >25 0,5 %9/, 50 M9/ 3)
Gew.-%
Hinweis

3) der Massenstrom 0,50 kg/h oder die Massenkonzentration 50 mg/m? darf, jeweils angegeben als Gesamtkohlen-
stoff, insgesamt nicht Uberschritten werden (ausgenommen staubférmige organische Stoffe)

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 3

(entzundliche oder desensibilisierende explosive Flussigkeiten)
Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV
kein Bestandteil ist gelistet

Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abklirzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (Europdisches Ubereinkommen Gber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf Binnenwasserstral3en)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen
Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Straf3e)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

ADR/RID/ADN | Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Gliter auf der StraRe/Schiene/Bin-
nenwasserstraRe (ADR/RID/ADN)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Chro- Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
nic
Asp. Tox. Aspirationsgefahr
BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem

Schlussel, der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prifung ge-
sundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefdhrlicher Gu-
ter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrdchtigung)
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-

Nummer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Europaische Union)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)

EL50 Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die benétigt wird, um in 50% der Testorganismen
einen Effekt hervorzurufen
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
Flam. Lig. Entziindbare Flissigkeit
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
ICAO-TIL Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen fir

die sichere Beférderung gefahrlicher Guter im Luftverkehr)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beférderung gefahrli-
cher GUter mit Seeschiffen)

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identi-
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

fizierungs-Code

KZW Kurzzeitwert

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften
Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt

LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines gepruften Stoffes, die in einem vorge-
gebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 ist die Beladungsrate, die zu einer Lethalitdt von 50 % fiihrt
LOEL Lowest Observed Effect Level (niedrigste Dosis mit beobachtbarer Wirkung)
log KOW n-Octanol/Wasser

NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)

NOELR No Observed Effect Loading Rate (Beladungsrate ohne beobachtbare Wirkung)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-

lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)

RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)

SMW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
VOC Volatile Organic Compounds (fliichtige organische Verbindungen)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen, Fassung 2023/707/EU.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU

Beforderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften.

Gesundheitsgefahren.

Umweltgefahren.

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
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mel).

Liste der einschlédgigen Satze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Zustandig fur das Sicherheitsdatenblatt

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dujardinstr. 5 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47829 Krefeld E-Mail: info@csb-compliance.com
Deutschland Webseite: www.csb-compliance.com
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich flr dieses
vorgesehen.

Deutschland: de Seite: 23/ 23



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	Signalwort
	Piktogramme
	
	
	
	Ergänzende Gefahrenmerkmale
	Kindergesicherter Verschluss
	Ertastbares (fühlbares) Warnzeichen

	Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung
	Zusätzliche Kennzeichnungsvorschriften


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken
	Hinweise für den Arzt

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
	Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung


	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Geeignete Rückhaltetechniken

	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	
	Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	Spezifische Hinweise/Angaben

	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Explosionsfähige Atmosphären
	Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	Beachtung von sonstigen Informationen
	Anforderungen an die Belüftung
	Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	Geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	

	
	Für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	
	Handschutz
	


	Körperschutz
	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Kinematische Viskosität
	Dynamische Viskosität
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	
	Dampfdruck

	Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	Bei Erwärmung:

	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	

	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut
	
Sensibilisierung der Atemwege
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr

	Sonstige Angaben

	11.2 Angaben über sonstige Gefahren
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen

	(Chronische) aquatische Toxizität
	(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen


	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	Biologische Abbaubarkeit
	Abbaubarkeit von Bestandteilen
	Persistenz

	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	Bioakkumulationspotenzial von Bestandteilen

	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen
	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Einschlägige Rechtsvorschriften über Abfall
	Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle:

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.3 Transportgefahrenklassen
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.4 Verpackungsgruppe
	ADR/RID/ADN
	IMDG-Code
	ICAO-TI

	14.5 Umweltgefahren
	Umweltgefährdender Stoff (aquatische Umwelt)

	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten
	
14.8 
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN) Zusätzliche Angaben
	Vermerke im Beförderungspapier
	Klassifizierungscode
	Gefahrzettel
	Umweltgefahren
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) Zusätzliche Angaben
	Anzahl der Kegel/blauen Lichter

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG) Zusätzliche Angaben
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Gefahrzettel
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR) Zusätzliche Angaben
	Umweltgefahren
	Gefahrzettel
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	Richtlinie über Industrieemissionen (VOCs, 2010/75/EU)
	VOC-Gehalt

	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
	Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)
	Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)

	Chemikalien-Verbotsverordnung - ChemVerbotsV


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	
	Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

	Haftungsausschluss


